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‘Landgericht Mﬁnchén I

Lenbachplatz 7 80316 Minchen

Az: 3HK O 2064/01 . vVerkiindet am 9.11.2001

~IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

_In'dem'Rechtsstreit

- Verfigungskldgerin -

ProzeRbevollméchtigte: :

’gégen'

- Verfﬁgungsbeklagter -

f i

Prozeﬁbévollméchtigterfﬁil

wegén,Unterlassung
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erlalkt das Landgericht Miinchen i, 3. ‘Kammer flr Handelssachen,
durch Vorsitzende Richterin am Landgericht
Handelsrichter und Handelsrichter

mindlichen Verhandlung vom 9.11.2001 folgendes

aufgrund der

Endurteil:
I, Die einstweilige Verfligung vom 01.02.01 wird adfgehoben.
IT. Der Anﬁrag wird zurﬁckgewiesen._

III. Die Verfigungsklagerin tragt die Kosten des 'Rechtsstreits.
IVv. Das Urteil ist in Ziff. TII vorléufig vollstreckbar.

Die Verfigungsbeklagte kann die Vollstreckung gegen
Sicherheit von ‘DM 5.000, -~ abwenden, wenn nicht die
Verfigungskldgerin vorab Sicherheit in dieser Hohe leistet.
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Tatbestand:

Die Verfigungsklagerin hat fir den Namensbest‘andteil'—
~die Bildwortmarke mit Prioritat 12.7:.1995  flir folgende Wa-
fen—DienstleiStungen:r Vermittlung.von~Angeboten und Vertragen
Uber die Anschaffung und Veféuﬁerung von Waren sowie fiiber
die Erbringung von Dienstleistungen'mittels'Internet; Werbung,
Telekommunikation, ferner die Wortmarke — f4r: Tontra-
E ger aller Art, soweit in Klasse 9.entha1teﬁ, Videos,‘Durchfﬁh~'
rung von Veranstaltungen, insbesondere von Off—air-Veranstai—
tungen, von Veranstaltungenvim”Ferhsghen und von kulturen Ver-

anstaltungen im Internet (Anlagen Ast 2Vund Ast 9).

Sie b‘etreibt unter der Domainbezeiéhnung— einen
Waren- und Dienst1eistungsvertrieb; tber Internet. '

Die Marke der Kladgerin ist bekannt .

Der Beklagte besuchte die Weiterbildungsmafnahme "Marketing im
Internet" der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Berlin.

Er lieR am 5./6.01.2001 die Domain y fir

'sich registrieren.
Die Klégerin erwirkte hiergegen eine einstweilige Verfigung

vom 1.2.2001 (zugestellt 9.2.2001), gegen welche der Beklagte

Widerspruch‘ einlegen lieR.
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Die Klagerin bringt im Wesentlichen vor:

Der Beklagte habe durch die ‘Registrierung der Domain die
Bezeichnung — kennzelchenmaglg benutzt Dies ergebe
sich zum einen aus dem Logo, zum anderen aus dem Mentpunkt
3.12 des Exposés, welcher auf eine. kommer21elle Zlelrlchtung
hinweise, die auch durch die beab51cht1gte Ausbaufahlgkelt zum
Portal wund dem Vermerk Referenz (Seite 7 in AG 1) bestatlgt
werde. Eine Doma1nreserv1erung sel grundsatzllch geblihren-

“pflichtlg

Der Beklagte sei im selben Geschaftssegment tatlg oder wolle

es werden. .Die in Betracht kommenden Waren seien identisch.

' Die Klagerin .bestreitet dass die Domain nur zu ~Ausbildungs-
zwecken reglstrlert worden sei . Auch wenn man dies unterstel—
le, iiege glelchwohl Handeln im geschaftllchen Verkehr vor,
weil diesem alle Mafnahmen glelchgestellt werden miissten, die
den Anschein eines geschaftsmaglgen Auftretens erweckten Dies

sei auch bei einer Doma1nreserv1erung der Fall

Die Domain' sel mit der Marke der’ Klagerin verwechslungsféhig.
Die Vorsilbe "go" sei rein beschreibend = und. auferdem
'kennzelchnungsschwach. Der Rechtsverkehr erWarteJ unter dem
Begriff‘_ eine Web51te der Klagerln vorzuflnden oder
ordne etwaige Inhalte . - . der Klagerln zZu. Darauf,
" dass die Website noch nicht erstellt sei,'komme_es nicht an.

| \
Des weiteren beruft sich die Klagerln auf eine Verletzung ih-

res Namensrechts
Die Begrundung des Beklagten, dass -er die Domain - aus

Unterrichtsgrinden habe reservieren lassen, sei nachtraglich
konstruiert - und vorgeschoben. Der Beklagte habe keine Notwen-
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digkeit flr die Verwendung der klégeriéchen Bézeichnung dar-

gelegt. — sei eine Wortneuschdpfung, die nichts mit

dem DDR Intershops zutun habe.
Die Kiégerin beantragt daher,
die'einstweilige Ve;fﬁgung‘aufréchquerhalten.
Der Beklagte beantragt:
dié:einsﬁweilige Verfligung anzuheben,und‘den‘Antrag zZu-

rickzuweisen.

Er macht geltend, dass er vnicht am geschaftlichen Veérkehr

'teilgenommen' habe. Er habe im Zuge der Ausbildung flir

ein Projekt "Ostalgie-DDR-Geschichte" eine ' Prisentation im

- Internet erstellen sollen. Er habe zunééhst'die DDR-Geschichte

insbesondere‘ die Versorgung der Bévélkerung darstellen wollen.

und sich dazu dle Domain go 1ntershop kostenlos reservieren

‘lassen. Er habe fhr die Beurteilung durch den Lehrgangslelter‘

eine Exposé»gefertlgt (AG 1) und den historischen Ursprung des
Wortes aus der DDR darstellen wollen. Waren- oder Dlenstlel—.
stungen habe er zu keiner Zeit anbieten wollen. Die Sllbe “go"
sei ein Hinweis auf Bewegung sowie den Westen gewesen 1nter
sei fur 1nternatlonal und interaktiv Internet gestanden, Shop
fﬁr Laden bzw. Galerie. Die farbliche und graphische Grundlage

fir das Logo habe die DDR4Flagge sein sollen. L
Er habe sich aber nach 2 Monaten fiir ein anderes Projekt ent-

schieden und das obige auf einen spéterén Zeitpunkt verschie-

ben wollen.
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Zu Beginn der Ausbildung sei er weder mit der Nutzung des
Internet vertraut gewesen noch habe er Unterricht zum Thema

Marken- und Domainrecht gehabt.

Es liege sdmit keine kennzeichenm&ﬁige~uBenutzung im ge-
schéftlichen Verkehr vor. AuRerdem sei_der Begriff Intershop
freihaltebedﬁrftig{ SchlieRlich fehle es an'def‘Dringlichkeiﬁ,
weill eine - nicht- beabsichtigte - kbmmerZiélle Nutzung, - z.B.
‘durch Weiterverkauf durch den Dispute-Eintrag der Klagerin

verhindert worden sei.

Wegen‘des weitérenvParteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechselten Schriftsatze und die vorgelegten Unterlagen Bezug

genommen .

. Entschei.dungsgrﬁnde:

Die einstweilige':Verfﬁgung war aufzuheben, weil der Beklagte‘
ausreichend glaubhaft gemacht hat, dass die Reservierung der
beanstandeten Domain nicht fiir den Zweck der Teilnahme am ge-

séhéftlichen Verkehr erfolgte.

1. Die Kammer hélt daran fest, dass die'Reservierung einer
‘Domain die Vérmutung einer Verletzung einer gleich oder
éhnlich"lautenden Marke eines.;Mitbewerbers begrindet,
sofern die Umsténde fiir eine kenhzeidhenmégige Benutzung

der Domain ‘im geschaftlichen Verkehr sprechen.
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Hiérfﬁr ergeben sich aus dem eigenen Vortrag des Beklag—
ten schon deshalb Anhaltspunkte weil er nach eigenen
Angaben das Projekt, flir das er die Domain reservieren .
~lieR, zundchst nicht mehr'verfolgte,sondern ausdrﬁcklich
spater wieder aufgrelfen wollte. Es lag nahe, dass dies
in  Form kommerzieller Verwertung geschehen sollte zumal
das Ausblldung521el Marketlng im - Internet war, und der
Beklagte sich ab Juni 2001 selbstandlg machen wollte.
Auch dass  er an der Reservierung festhlelt nachdem
er - spatestens durch die Abmahnung - Kenntnis von einer
mogllchen Markenrechtsverletzung erlangt hatte, begrundet
einen gew1ssen Verdacht, dass eine spatere geschaftllche

Verwendung ins Auge gefasst war.

Der Beklagte hat aber dle gegebenen Vermutungen durch
die Vorlage der eldesstattllchen Versicherung seines Aus-
blldungslelters Rodewald entkraftet der bestdtigte, dass
die Domain zu Ausblldungszwecken reserv1ert wurde und der-
auEerdem dem Beklagten die Féhigkeit - absprach, kommer—
zielle Fahigkeiten im Internet zu entfalten Y(AG 3 nach
BlL. 75). Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt.dafur dass
die eidesstattliche Ver81cherung unrlchtlg ist. Durch 81e 
wird auch die Vermutung entkraftet,: dass der Beklagte
sich spater branchennah zur Klagerln betatlgen wolle.

Die Kammer kann der AﬁffaSSung der Klégerin dass auch
der Anscheln geschaftllchen Handelns bereits ein solches
darstellt, nicht folgen Dadurch w1rd der Schutzzweck deS'

Markenrechts uberschrltten
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Da somit fur das einstweilige Verfﬁgungsverféhren nicht
ausréichend sicher angehommen werden kahn, dass der
Beklagte im geschdftlichen Verkehr handeln wollte, kann
dahingestellt ‘bleiben, ob konkrete Vérwechslungsgefahr

bestand.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 a zpo.

-Die Entscheidung' Uber die vorléufigev Vollstreckbarkeit
folgt aus § 708 Ziffer 6 zpo. |

Vors. Richterin "Handelsrichter : .HandelSrichter

am Landgericht

i i - : Jurpc.de
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erlalkt das Landgericht Miinchen i, 3. ‘Kammer flr Handelssachen,
durch Vorsitzende Richterin am Landgericht
Handelsrichter und Handelsrichter

mindlichen Verhandlung vom 9.11.2001 folgendes

aufgrund der

Endurteil:
I, Die einstweilige Verfligung vom 01.02.01 wird adfgehoben.
IT. Der Anﬁrag wird zurﬁckgewiesen._

III. Die Verfigungsklagerin tragt die Kosten des 'Rechtsstreits.
IVv. Das Urteil ist in Ziff. TII vorléufig vollstreckbar.

Die Verfigungsbeklagte kann die Vollstreckung gegen
Sicherheit von ‘DM 5.000, -~ abwenden, wenn nicht die
Verfigungskldgerin vorab Sicherheit in dieser Hohe leistet.
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Tatbestand:

Die Verfigungsklagerin hat fir den Namensbest‘andteil'—
~die Bildwortmarke mit Prioritat 12.7:.1995  flir folgende Wa-
fen—DienstleiStungen:r Vermittlung.von~Angeboten und Vertragen
Uber die Anschaffung und Veféuﬁerung von Waren sowie fiiber
die Erbringung von Dienstleistungen'mittels'Internet; Werbung,
Telekommunikation, ferner die Wortmarke — f4r: Tontra-
E ger aller Art, soweit in Klasse 9.entha1teﬁ, Videos,‘Durchfﬁh~'
rung von Veranstaltungen, insbesondere von Off—air-Veranstai—
tungen, von Veranstaltungenvim”Ferhsghen und von kulturen Ver-

anstaltungen im Internet (Anlagen Ast 2Vund Ast 9).

Sie b‘etreibt unter der Domainbezeiéhnung— einen
Waren- und Dienst1eistungsvertrieb; tber Internet. '

Die Marke der Kladgerin ist bekannt .

Der Beklagte besuchte die Weiterbildungsmafnahme "Marketing im
Internet" der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Berlin.

Er lieR am 5./6.01.2001 die Domain y fir

'sich registrieren.
Die Klégerin erwirkte hiergegen eine einstweilige Verfigung

vom 1.2.2001 (zugestellt 9.2.2001), gegen welche der Beklagte

Widerspruch‘ einlegen lieR.
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Die Klagerin bringt im Wesentlichen vor:

Der Beklagte habe durch die ‘Registrierung der Domain die
Bezeichnung — kennzelchenmaglg benutzt Dies ergebe
sich zum einen aus dem Logo, zum anderen aus dem Mentpunkt
3.12 des Exposés, welcher auf eine. kommer21elle Zlelrlchtung
hinweise, die auch durch die beab51cht1gte Ausbaufahlgkelt zum
Portal wund dem Vermerk Referenz (Seite 7 in AG 1) bestatlgt
werde. Eine Doma1nreserv1erung sel grundsatzllch geblihren-

“pflichtlg

Der Beklagte sei im selben Geschaftssegment tatlg oder wolle

es werden. .Die in Betracht kommenden Waren seien identisch.

' Die Klagerin .bestreitet dass die Domain nur zu ~Ausbildungs-
zwecken reglstrlert worden sei . Auch wenn man dies unterstel—
le, iiege glelchwohl Handeln im geschaftllchen Verkehr vor,
weil diesem alle Mafnahmen glelchgestellt werden miissten, die
den Anschein eines geschaftsmaglgen Auftretens erweckten Dies

sei auch bei einer Doma1nreserv1erung der Fall

Die Domain' sel mit der Marke der’ Klagerin verwechslungsféhig.
Die Vorsilbe "go" sei rein beschreibend = und. auferdem
'kennzelchnungsschwach. Der Rechtsverkehr erWarteJ unter dem
Begriff‘_ eine Web51te der Klagerln vorzuflnden oder
ordne etwaige Inhalte . - . der Klagerln zZu. Darauf,
" dass die Website noch nicht erstellt sei,'komme_es nicht an.

| \
Des weiteren beruft sich die Klagerln auf eine Verletzung ih-

res Namensrechts
Die Begrundung des Beklagten, dass -er die Domain - aus

Unterrichtsgrinden habe reservieren lassen, sei nachtraglich
konstruiert - und vorgeschoben. Der Beklagte habe keine Notwen-
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digkeit flr die Verwendung der klégeriéchen Bézeichnung dar-

gelegt. — sei eine Wortneuschdpfung, die nichts mit

dem DDR Intershops zutun habe.
Die Kiégerin beantragt daher,
die'einstweilige Ve;fﬁgung‘aufréchquerhalten.
Der Beklagte beantragt:
dié:einsﬁweilige Verfligung anzuheben,und‘den‘Antrag zZu-

rickzuweisen.

Er macht geltend, dass er vnicht am geschaftlichen Veérkehr

'teilgenommen' habe. Er habe im Zuge der Ausbildung flir

ein Projekt "Ostalgie-DDR-Geschichte" eine ' Prisentation im

- Internet erstellen sollen. Er habe zunééhst'die DDR-Geschichte

insbesondere‘ die Versorgung der Bévélkerung darstellen wollen.

und sich dazu dle Domain go 1ntershop kostenlos reservieren

‘lassen. Er habe fhr die Beurteilung durch den Lehrgangslelter‘

eine Exposé»gefertlgt (AG 1) und den historischen Ursprung des
Wortes aus der DDR darstellen wollen. Waren- oder Dlenstlel—.
stungen habe er zu keiner Zeit anbieten wollen. Die Sllbe “go"
sei ein Hinweis auf Bewegung sowie den Westen gewesen 1nter
sei fur 1nternatlonal und interaktiv Internet gestanden, Shop
fﬁr Laden bzw. Galerie. Die farbliche und graphische Grundlage

fir das Logo habe die DDR4Flagge sein sollen. L
Er habe sich aber nach 2 Monaten fiir ein anderes Projekt ent-

schieden und das obige auf einen spéterén Zeitpunkt verschie-

ben wollen.
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Zu Beginn der Ausbildung sei er weder mit der Nutzung des
Internet vertraut gewesen noch habe er Unterricht zum Thema

Marken- und Domainrecht gehabt.

Es liege sdmit keine kennzeichenm&ﬁige~uBenutzung im ge-
schéftlichen Verkehr vor. AuRerdem sei_der Begriff Intershop
freihaltebedﬁrftig{ SchlieRlich fehle es an'def‘Dringlichkeiﬁ,
weill eine - nicht- beabsichtigte - kbmmerZiélle Nutzung, - z.B.
‘durch Weiterverkauf durch den Dispute-Eintrag der Klagerin

verhindert worden sei.

Wegen‘des weitérenvParteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechselten Schriftsatze und die vorgelegten Unterlagen Bezug

genommen .

. Entschei.dungsgrﬁnde:

Die einstweilige':Verfﬁgung war aufzuheben, weil der Beklagte‘
ausreichend glaubhaft gemacht hat, dass die Reservierung der
beanstandeten Domain nicht fiir den Zweck der Teilnahme am ge-

séhéftlichen Verkehr erfolgte.

1. Die Kammer hélt daran fest, dass die'Reservierung einer
‘Domain die Vérmutung einer Verletzung einer gleich oder
éhnlich"lautenden Marke eines.;Mitbewerbers begrindet,
sofern die Umsténde fiir eine kenhzeidhenmégige Benutzung

der Domain ‘im geschaftlichen Verkehr sprechen.
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Hiérfﬁr ergeben sich aus dem eigenen Vortrag des Beklag—
ten schon deshalb Anhaltspunkte weil er nach eigenen
Angaben das Projekt, flir das er die Domain reservieren .
~lieR, zundchst nicht mehr'verfolgte,sondern ausdrﬁcklich
spater wieder aufgrelfen wollte. Es lag nahe, dass dies
in  Form kommerzieller Verwertung geschehen sollte zumal
das Ausblldung521el Marketlng im - Internet war, und der
Beklagte sich ab Juni 2001 selbstandlg machen wollte.
Auch dass  er an der Reservierung festhlelt nachdem
er - spatestens durch die Abmahnung - Kenntnis von einer
mogllchen Markenrechtsverletzung erlangt hatte, begrundet
einen gew1ssen Verdacht, dass eine spatere geschaftllche

Verwendung ins Auge gefasst war.

Der Beklagte hat aber dle gegebenen Vermutungen durch
die Vorlage der eldesstattllchen Versicherung seines Aus-
blldungslelters Rodewald entkraftet der bestdtigte, dass
die Domain zu Ausblldungszwecken reserv1ert wurde und der-
auEerdem dem Beklagten die Féhigkeit - absprach, kommer—
zielle Fahigkeiten im Internet zu entfalten Y(AG 3 nach
BlL. 75). Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt.dafur dass
die eidesstattliche Ver81cherung unrlchtlg ist. Durch 81e 
wird auch die Vermutung entkraftet,: dass der Beklagte
sich spater branchennah zur Klagerln betatlgen wolle.

Die Kammer kann der AﬁffaSSung der Klégerin dass auch
der Anscheln geschaftllchen Handelns bereits ein solches
darstellt, nicht folgen Dadurch w1rd der Schutzzweck deS'

Markenrechts uberschrltten
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————

Da somit fur das einstweilige Verfﬁgungsverféhren nicht
ausréichend sicher angehommen werden kahn, dass der
Beklagte im geschdftlichen Verkehr handeln wollte, kann
dahingestellt ‘bleiben, ob konkrete Vérwechslungsgefahr

bestand.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 a zpo.

-Die Entscheidung' Uber die vorléufigev Vollstreckbarkeit
folgt aus § 708 Ziffer 6 zpo. |

Vors. Richterin "Handelsrichter : .HandelSrichter

am Landgericht

i i - : Jurpc.de
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‘Landgericht Mﬁnchén I

Lenbachplatz 7 80316 Minchen

Az: 3HK O 2064/01 . vVerkiindet am 9.11.2001

~IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

_In'dem'Rechtsstreit

- Verfigungskldgerin -

ProzeRbevollméchtigte: :

’gégen'

- Verfﬁgungsbeklagter -

f i

Prozeﬁbévollméchtigterfﬁil

wegén,Unterlassung
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erlalkt das Landgericht Miinchen i, 3. ‘Kammer flr Handelssachen,
durch Vorsitzende Richterin am Landgericht
Handelsrichter und Handelsrichter

mindlichen Verhandlung vom 9.11.2001 folgendes

aufgrund der

Endurteil:
I, Die einstweilige Verfligung vom 01.02.01 wird adfgehoben.
IT. Der Anﬁrag wird zurﬁckgewiesen._

III. Die Verfigungsklagerin tragt die Kosten des 'Rechtsstreits.
IVv. Das Urteil ist in Ziff. TII vorléufig vollstreckbar.

Die Verfigungsbeklagte kann die Vollstreckung gegen
Sicherheit von ‘DM 5.000, -~ abwenden, wenn nicht die
Verfigungskldgerin vorab Sicherheit in dieser Hohe leistet.
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Tatbestand:

Die Verfigungsklagerin hat fir den Namensbest‘andteil'—
~die Bildwortmarke mit Prioritat 12.7:.1995  flir folgende Wa-
fen—DienstleiStungen:r Vermittlung.von~Angeboten und Vertragen
Uber die Anschaffung und Veféuﬁerung von Waren sowie fiiber
die Erbringung von Dienstleistungen'mittels'Internet; Werbung,
Telekommunikation, ferner die Wortmarke — f4r: Tontra-
E ger aller Art, soweit in Klasse 9.entha1teﬁ, Videos,‘Durchfﬁh~'
rung von Veranstaltungen, insbesondere von Off—air-Veranstai—
tungen, von Veranstaltungenvim”Ferhsghen und von kulturen Ver-

anstaltungen im Internet (Anlagen Ast 2Vund Ast 9).

Sie b‘etreibt unter der Domainbezeiéhnung— einen
Waren- und Dienst1eistungsvertrieb; tber Internet. '

Die Marke der Kladgerin ist bekannt .

Der Beklagte besuchte die Weiterbildungsmafnahme "Marketing im
Internet" der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Berlin.

Er lieR am 5./6.01.2001 die Domain y fir

'sich registrieren.
Die Klégerin erwirkte hiergegen eine einstweilige Verfigung

vom 1.2.2001 (zugestellt 9.2.2001), gegen welche der Beklagte

Widerspruch‘ einlegen lieR.
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Die Klagerin bringt im Wesentlichen vor:

Der Beklagte habe durch die ‘Registrierung der Domain die
Bezeichnung — kennzelchenmaglg benutzt Dies ergebe
sich zum einen aus dem Logo, zum anderen aus dem Mentpunkt
3.12 des Exposés, welcher auf eine. kommer21elle Zlelrlchtung
hinweise, die auch durch die beab51cht1gte Ausbaufahlgkelt zum
Portal wund dem Vermerk Referenz (Seite 7 in AG 1) bestatlgt
werde. Eine Doma1nreserv1erung sel grundsatzllch geblihren-

“pflichtlg

Der Beklagte sei im selben Geschaftssegment tatlg oder wolle

es werden. .Die in Betracht kommenden Waren seien identisch.

' Die Klagerin .bestreitet dass die Domain nur zu ~Ausbildungs-
zwecken reglstrlert worden sei . Auch wenn man dies unterstel—
le, iiege glelchwohl Handeln im geschaftllchen Verkehr vor,
weil diesem alle Mafnahmen glelchgestellt werden miissten, die
den Anschein eines geschaftsmaglgen Auftretens erweckten Dies

sei auch bei einer Doma1nreserv1erung der Fall

Die Domain' sel mit der Marke der’ Klagerin verwechslungsféhig.
Die Vorsilbe "go" sei rein beschreibend = und. auferdem
'kennzelchnungsschwach. Der Rechtsverkehr erWarteJ unter dem
Begriff‘_ eine Web51te der Klagerln vorzuflnden oder
ordne etwaige Inhalte . - . der Klagerln zZu. Darauf,
" dass die Website noch nicht erstellt sei,'komme_es nicht an.

| \
Des weiteren beruft sich die Klagerln auf eine Verletzung ih-

res Namensrechts
Die Begrundung des Beklagten, dass -er die Domain - aus

Unterrichtsgrinden habe reservieren lassen, sei nachtraglich
konstruiert - und vorgeschoben. Der Beklagte habe keine Notwen-
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digkeit flr die Verwendung der klégeriéchen Bézeichnung dar-

gelegt. — sei eine Wortneuschdpfung, die nichts mit

dem DDR Intershops zutun habe.
Die Kiégerin beantragt daher,
die'einstweilige Ve;fﬁgung‘aufréchquerhalten.
Der Beklagte beantragt:
dié:einsﬁweilige Verfligung anzuheben,und‘den‘Antrag zZu-

rickzuweisen.

Er macht geltend, dass er vnicht am geschaftlichen Veérkehr

'teilgenommen' habe. Er habe im Zuge der Ausbildung flir

ein Projekt "Ostalgie-DDR-Geschichte" eine ' Prisentation im

- Internet erstellen sollen. Er habe zunééhst'die DDR-Geschichte

insbesondere‘ die Versorgung der Bévélkerung darstellen wollen.

und sich dazu dle Domain go 1ntershop kostenlos reservieren

‘lassen. Er habe fhr die Beurteilung durch den Lehrgangslelter‘

eine Exposé»gefertlgt (AG 1) und den historischen Ursprung des
Wortes aus der DDR darstellen wollen. Waren- oder Dlenstlel—.
stungen habe er zu keiner Zeit anbieten wollen. Die Sllbe “go"
sei ein Hinweis auf Bewegung sowie den Westen gewesen 1nter
sei fur 1nternatlonal und interaktiv Internet gestanden, Shop
fﬁr Laden bzw. Galerie. Die farbliche und graphische Grundlage

fir das Logo habe die DDR4Flagge sein sollen. L
Er habe sich aber nach 2 Monaten fiir ein anderes Projekt ent-

schieden und das obige auf einen spéterén Zeitpunkt verschie-

ben wollen.
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Zu Beginn der Ausbildung sei er weder mit der Nutzung des
Internet vertraut gewesen noch habe er Unterricht zum Thema

Marken- und Domainrecht gehabt.

Es liege sdmit keine kennzeichenm&ﬁige~uBenutzung im ge-
schéftlichen Verkehr vor. AuRerdem sei_der Begriff Intershop
freihaltebedﬁrftig{ SchlieRlich fehle es an'def‘Dringlichkeiﬁ,
weill eine - nicht- beabsichtigte - kbmmerZiélle Nutzung, - z.B.
‘durch Weiterverkauf durch den Dispute-Eintrag der Klagerin

verhindert worden sei.

Wegen‘des weitérenvParteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechselten Schriftsatze und die vorgelegten Unterlagen Bezug

genommen .

. Entschei.dungsgrﬁnde:

Die einstweilige':Verfﬁgung war aufzuheben, weil der Beklagte‘
ausreichend glaubhaft gemacht hat, dass die Reservierung der
beanstandeten Domain nicht fiir den Zweck der Teilnahme am ge-

séhéftlichen Verkehr erfolgte.

1. Die Kammer hélt daran fest, dass die'Reservierung einer
‘Domain die Vérmutung einer Verletzung einer gleich oder
éhnlich"lautenden Marke eines.;Mitbewerbers begrindet,
sofern die Umsténde fiir eine kenhzeidhenmégige Benutzung

der Domain ‘im geschaftlichen Verkehr sprechen.
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Hiérfﬁr ergeben sich aus dem eigenen Vortrag des Beklag—
ten schon deshalb Anhaltspunkte weil er nach eigenen
Angaben das Projekt, flir das er die Domain reservieren .
~lieR, zundchst nicht mehr'verfolgte,sondern ausdrﬁcklich
spater wieder aufgrelfen wollte. Es lag nahe, dass dies
in  Form kommerzieller Verwertung geschehen sollte zumal
das Ausblldung521el Marketlng im - Internet war, und der
Beklagte sich ab Juni 2001 selbstandlg machen wollte.
Auch dass  er an der Reservierung festhlelt nachdem
er - spatestens durch die Abmahnung - Kenntnis von einer
mogllchen Markenrechtsverletzung erlangt hatte, begrundet
einen gew1ssen Verdacht, dass eine spatere geschaftllche

Verwendung ins Auge gefasst war.

Der Beklagte hat aber dle gegebenen Vermutungen durch
die Vorlage der eldesstattllchen Versicherung seines Aus-
blldungslelters Rodewald entkraftet der bestdtigte, dass
die Domain zu Ausblldungszwecken reserv1ert wurde und der-
auEerdem dem Beklagten die Féhigkeit - absprach, kommer—
zielle Fahigkeiten im Internet zu entfalten Y(AG 3 nach
BlL. 75). Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt.dafur dass
die eidesstattliche Ver81cherung unrlchtlg ist. Durch 81e 
wird auch die Vermutung entkraftet,: dass der Beklagte
sich spater branchennah zur Klagerln betatlgen wolle.

Die Kammer kann der AﬁffaSSung der Klégerin dass auch
der Anscheln geschaftllchen Handelns bereits ein solches
darstellt, nicht folgen Dadurch w1rd der Schutzzweck deS'

Markenrechts uberschrltten
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Da somit fur das einstweilige Verfﬁgungsverféhren nicht
ausréichend sicher angehommen werden kahn, dass der
Beklagte im geschdftlichen Verkehr handeln wollte, kann
dahingestellt ‘bleiben, ob konkrete Vérwechslungsgefahr

bestand.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 a zpo.

-Die Entscheidung' Uber die vorléufigev Vollstreckbarkeit
folgt aus § 708 Ziffer 6 zpo. |

Vors. Richterin "Handelsrichter : .HandelSrichter

am Landgericht

i i - : Jurpc.de
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‘Landgericht Mﬁnchén I

Lenbachplatz 7 80316 Minchen

Az: 3HK O 2064/01 . vVerkiindet am 9.11.2001

~IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

_In'dem'Rechtsstreit

- Verfigungskldgerin -

ProzeRbevollméchtigte: :

’gégen'

- Verfﬁgungsbeklagter -

f i

Prozeﬁbévollméchtigterfﬁil

wegén,Unterlassung
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erlalkt das Landgericht Miinchen i, 3. ‘Kammer flr Handelssachen,
durch Vorsitzende Richterin am Landgericht
Handelsrichter und Handelsrichter

mindlichen Verhandlung vom 9.11.2001 folgendes

aufgrund der

Endurteil:
I, Die einstweilige Verfligung vom 01.02.01 wird adfgehoben.
IT. Der Anﬁrag wird zurﬁckgewiesen._

III. Die Verfigungsklagerin tragt die Kosten des 'Rechtsstreits.
IVv. Das Urteil ist in Ziff. TII vorléufig vollstreckbar.

Die Verfigungsbeklagte kann die Vollstreckung gegen
Sicherheit von ‘DM 5.000, -~ abwenden, wenn nicht die
Verfigungskldgerin vorab Sicherheit in dieser Hohe leistet.
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mia-LH

Tatbestand:

Die Verfigungsklagerin hat fir den Namensbest‘andteil'—
~die Bildwortmarke mit Prioritat 12.7:.1995  flir folgende Wa-
fen—DienstleiStungen:r Vermittlung.von~Angeboten und Vertragen
Uber die Anschaffung und Veféuﬁerung von Waren sowie fiiber
die Erbringung von Dienstleistungen'mittels'Internet; Werbung,
Telekommunikation, ferner die Wortmarke — f4r: Tontra-
E ger aller Art, soweit in Klasse 9.entha1teﬁ, Videos,‘Durchfﬁh~'
rung von Veranstaltungen, insbesondere von Off—air-Veranstai—
tungen, von Veranstaltungenvim”Ferhsghen und von kulturen Ver-

anstaltungen im Internet (Anlagen Ast 2Vund Ast 9).

Sie b‘etreibt unter der Domainbezeiéhnung— einen
Waren- und Dienst1eistungsvertrieb; tber Internet. '

Die Marke der Kladgerin ist bekannt .

Der Beklagte besuchte die Weiterbildungsmafnahme "Marketing im
Internet" der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Berlin.

Er lieR am 5./6.01.2001 die Domain y fir

'sich registrieren.
Die Klégerin erwirkte hiergegen eine einstweilige Verfigung

vom 1.2.2001 (zugestellt 9.2.2001), gegen welche der Beklagte

Widerspruch‘ einlegen lieR.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

St - http: jurpc.de
g;netZenschn ec ﬁﬂm¢nanenspacthhHPJANMNLL~QTwh_hh__h_*m_____f‘f‘__a__
,5,- :

- 4 -

Die Klagerin bringt im Wesentlichen vor:

Der Beklagte habe durch die ‘Registrierung der Domain die
Bezeichnung — kennzelchenmaglg benutzt Dies ergebe
sich zum einen aus dem Logo, zum anderen aus dem Mentpunkt
3.12 des Exposés, welcher auf eine. kommer21elle Zlelrlchtung
hinweise, die auch durch die beab51cht1gte Ausbaufahlgkelt zum
Portal wund dem Vermerk Referenz (Seite 7 in AG 1) bestatlgt
werde. Eine Doma1nreserv1erung sel grundsatzllch geblihren-

“pflichtlg

Der Beklagte sei im selben Geschaftssegment tatlg oder wolle

es werden. .Die in Betracht kommenden Waren seien identisch.

' Die Klagerin .bestreitet dass die Domain nur zu ~Ausbildungs-
zwecken reglstrlert worden sei . Auch wenn man dies unterstel—
le, iiege glelchwohl Handeln im geschaftllchen Verkehr vor,
weil diesem alle Mafnahmen glelchgestellt werden miissten, die
den Anschein eines geschaftsmaglgen Auftretens erweckten Dies

sei auch bei einer Doma1nreserv1erung der Fall

Die Domain' sel mit der Marke der’ Klagerin verwechslungsféhig.
Die Vorsilbe "go" sei rein beschreibend = und. auferdem
'kennzelchnungsschwach. Der Rechtsverkehr erWarteJ unter dem
Begriff‘_ eine Web51te der Klagerln vorzuflnden oder
ordne etwaige Inhalte . - . der Klagerln zZu. Darauf,
" dass die Website noch nicht erstellt sei,'komme_es nicht an.

| \
Des weiteren beruft sich die Klagerln auf eine Verletzung ih-

res Namensrechts
Die Begrundung des Beklagten, dass -er die Domain - aus

Unterrichtsgrinden habe reservieren lassen, sei nachtraglich
konstruiert - und vorgeschoben. Der Beklagte habe keine Notwen-
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digkeit flr die Verwendung der klégeriéchen Bézeichnung dar-

gelegt. — sei eine Wortneuschdpfung, die nichts mit

dem DDR Intershops zutun habe.
Die Kiégerin beantragt daher,
die'einstweilige Ve;fﬁgung‘aufréchquerhalten.
Der Beklagte beantragt:
dié:einsﬁweilige Verfligung anzuheben,und‘den‘Antrag zZu-

rickzuweisen.

Er macht geltend, dass er vnicht am geschaftlichen Veérkehr

'teilgenommen' habe. Er habe im Zuge der Ausbildung flir

ein Projekt "Ostalgie-DDR-Geschichte" eine ' Prisentation im

- Internet erstellen sollen. Er habe zunééhst'die DDR-Geschichte

insbesondere‘ die Versorgung der Bévélkerung darstellen wollen.

und sich dazu dle Domain go 1ntershop kostenlos reservieren

‘lassen. Er habe fhr die Beurteilung durch den Lehrgangslelter‘

eine Exposé»gefertlgt (AG 1) und den historischen Ursprung des
Wortes aus der DDR darstellen wollen. Waren- oder Dlenstlel—.
stungen habe er zu keiner Zeit anbieten wollen. Die Sllbe “go"
sei ein Hinweis auf Bewegung sowie den Westen gewesen 1nter
sei fur 1nternatlonal und interaktiv Internet gestanden, Shop
fﬁr Laden bzw. Galerie. Die farbliche und graphische Grundlage

fir das Logo habe die DDR4Flagge sein sollen. L
Er habe sich aber nach 2 Monaten fiir ein anderes Projekt ent-

schieden und das obige auf einen spéterén Zeitpunkt verschie-

ben wollen.
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Zu Beginn der Ausbildung sei er weder mit der Nutzung des
Internet vertraut gewesen noch habe er Unterricht zum Thema

Marken- und Domainrecht gehabt.

Es liege sdmit keine kennzeichenm&ﬁige~uBenutzung im ge-
schéftlichen Verkehr vor. AuRerdem sei_der Begriff Intershop
freihaltebedﬁrftig{ SchlieRlich fehle es an'def‘Dringlichkeiﬁ,
weill eine - nicht- beabsichtigte - kbmmerZiélle Nutzung, - z.B.
‘durch Weiterverkauf durch den Dispute-Eintrag der Klagerin

verhindert worden sei.

Wegen‘des weitérenvParteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechselten Schriftsatze und die vorgelegten Unterlagen Bezug

genommen .

. Entschei.dungsgrﬁnde:

Die einstweilige':Verfﬁgung war aufzuheben, weil der Beklagte‘
ausreichend glaubhaft gemacht hat, dass die Reservierung der
beanstandeten Domain nicht fiir den Zweck der Teilnahme am ge-

séhéftlichen Verkehr erfolgte.

1. Die Kammer hélt daran fest, dass die'Reservierung einer
‘Domain die Vérmutung einer Verletzung einer gleich oder
éhnlich"lautenden Marke eines.;Mitbewerbers begrindet,
sofern die Umsténde fiir eine kenhzeidhenmégige Benutzung

der Domain ‘im geschaftlichen Verkehr sprechen.
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Hiérfﬁr ergeben sich aus dem eigenen Vortrag des Beklag—
ten schon deshalb Anhaltspunkte weil er nach eigenen
Angaben das Projekt, flir das er die Domain reservieren .
~lieR, zundchst nicht mehr'verfolgte,sondern ausdrﬁcklich
spater wieder aufgrelfen wollte. Es lag nahe, dass dies
in  Form kommerzieller Verwertung geschehen sollte zumal
das Ausblldung521el Marketlng im - Internet war, und der
Beklagte sich ab Juni 2001 selbstandlg machen wollte.
Auch dass  er an der Reservierung festhlelt nachdem
er - spatestens durch die Abmahnung - Kenntnis von einer
mogllchen Markenrechtsverletzung erlangt hatte, begrundet
einen gew1ssen Verdacht, dass eine spatere geschaftllche

Verwendung ins Auge gefasst war.

Der Beklagte hat aber dle gegebenen Vermutungen durch
die Vorlage der eldesstattllchen Versicherung seines Aus-
blldungslelters Rodewald entkraftet der bestdtigte, dass
die Domain zu Ausblldungszwecken reserv1ert wurde und der-
auEerdem dem Beklagten die Féhigkeit - absprach, kommer—
zielle Fahigkeiten im Internet zu entfalten Y(AG 3 nach
BlL. 75). Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt.dafur dass
die eidesstattliche Ver81cherung unrlchtlg ist. Durch 81e 
wird auch die Vermutung entkraftet,: dass der Beklagte
sich spater branchennah zur Klagerln betatlgen wolle.

Die Kammer kann der AﬁffaSSung der Klégerin dass auch
der Anscheln geschaftllchen Handelns bereits ein solches
darstellt, nicht folgen Dadurch w1rd der Schutzzweck deS'

Markenrechts uberschrltten
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Da somit fur das einstweilige Verfﬁgungsverféhren nicht
ausréichend sicher angehommen werden kahn, dass der
Beklagte im geschdftlichen Verkehr handeln wollte, kann
dahingestellt ‘bleiben, ob konkrete Vérwechslungsgefahr

bestand.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 a zpo.

-Die Entscheidung' Uber die vorléufigev Vollstreckbarkeit
folgt aus § 708 Ziffer 6 zpo. |

Vors. Richterin "Handelsrichter : .HandelSrichter

am Landgericht

i i - : Jurpc.de
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